
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Nachrichtendienst
Akteure Schweizerische Volkspartei (SVP)
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Frick, Karin; Gerber, Marlène; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Nachrichtendienst, Schweizerische Volkspartei (SVP),
2007 - 2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Äussere Sicherheit

2Datenschutz und Statistik

3Innere Sicherheit

3Sozialpolitik
3Soziale Gruppen

3Asylpolitik

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
NDG Nachrichtendienstgesetz
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
GSoA Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
SIS Schengener Informationssystem
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und
-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
LRens Loi sur le renseignement
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
GSsA Groupe pour une Suisse sans Armée
SIS Système d'information Schengen
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 25. September 2016 das Bundesgesetz über den
Nachrichtendienst (NDG) mit 65.5 Prozent Ja-Stimmen an. Das Resultat fiel damit noch
deutlicher aus, als es die im Vorfeld durchgeführten Umfragen erwarten liessen. In
keinem einzigen Kanton resultierte eine Nein-Mehrheit. Die geringste Zustimmung
erfuhr das NDG im Kanton Basel-Stadt mit 55 Prozent. Am höchsten fiel die
Zustimmung mit gut 74 Prozent im Kanton Waadt aus, gefolgt von Nidwalden mit gut 70
Prozent. In allen anderen Kantonen bewegte sich der Ja-Anteil zwischen 60 und 70
Prozent, wobei sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Landesteilen
oder zwischen Stadt und Land zeigten.
Bundesrat Guy Parmelin, der hiermit seine Feuerprobe als neuer Verteidigungsminister
vor dem Stimmvolk souverän bestanden hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem
Ausgang der Abstimmung. Die Schweiz erhalte damit moderne Mittel, um auf aktuelle
Bedrohungen zu reagieren, sagte er gegenüber den Medien. Auch das Ja-Komitee zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, die Ängste vor der Massenüberwachung zu
entkräften. Die Presse deutete das Resultat entsprechend als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in den Staat. Das unterlegene Nein-Lager kündigte unterdessen an,
nun auf die transparente Kontrolle des NDB zu pochen und die vom Bundesrat
kommunizierte Zahl von rund zehn Überwachungsfällen pro Jahr genau im Auge zu
behalten.
In Kraft treten wird das neue NDG am 1. September 2017. Bis dahin gebe es noch viel zu
tun, erklärte der Verteidigungsminister. So müsse der NDB organisatorisch und
technisch auf seine neuen Befugnisse ausgerichtet werden, denn mit diesen
Anpassungen habe man bis zur Abstimmung zugewartet. Die personelle Aufstockung des
NDB um 20 Stellen solle bis 2019 schrittweise erfolgen. Möglichst zeitnah müsse zudem
die neue unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, deren Leitung der VBS-
Chef bis Ende Jahr ernennen werde. Die Aufsicht solle dann – wie auch die
Sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und die GPDel –
bereits in die Ausarbeitung der Verordnungen zur Konkretisierung des NDG einbezogen
werden, die der Bundesrat Anfang 2017 in die Vernehmlassung schicken wolle. 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 42.94%
Ja: 1'459'068 (65.5%)
Nein: 768'065 (34.5%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EDU (1*), EVP (1*), FDP, FP, KVP, SVP (1*); KKJPD, Economiesuisse
– Nein: GP, PdA, Piratenpartei, SD, SP (2*); GSoA, Digitale Gesellschaft, Syndicom
– Stimmfreigabe: GLP (4*)
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2016
KARIN FRICK

Die Stimmbeteiligung lag bei der Abstimmung zum Nachrichtendienstgesetz mit knapp
43 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre, wie die VOTO-Studie
zum Urnengang vom 25. September 2016 aufzeigte. Im Gegensatz etwa zu den
Abstimmungen vom 28. Februar 2016, als unter anderem die Entscheidung zur
Durchsetzungsinitiative gefällt wurde, habe dem Abstimmungssonntag im Herbst ein
«Mobilisierungmotor» gefehlt, stellten die Autoren fest. Selbst von den nach eigenen
Angaben fast immer Teilnehmenden waren im September 2016 nur rund drei Viertel an
die Urne gegangen, obwohl drei von vier befragten Stimmenden sowohl dem NDG als
auch der gleichzeitig dem Volk vorgelegten «AHVplus»-Initiative eine hohe persönliche
Bedeutung beimassen.
Die Parteiparolen hatten eigentlich auf einen klassischen Links-Rechts-Konflikt
hingedeutet; einen solchen konnte die Studie im Stimmverhalten jedoch nicht
nachzeichnen. Während bei denjenigen Befragten, die sich selbst links aussen

BERICHT
DATUM: 30.11.2016
KARIN FRICK
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einstuften, nur rund ein Drittel dem NDG zustimmte, erreichte die Vorlage im
gemässigt-linken Lager bereits 60 Prozent Zustimmung. Bei den grösseren Parteien
stimmte nur die Anhängerschaft der Grünen mehrheitlich (61%) gegen das NDG. Von
den SP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten legten hingegen 57 Prozent ein Ja in
die Urne, womit nur eine Minderheit der Basis der Parteiparole folgte. Bei der GLP, die
sich schon im Vorfeld tief gespalten gezeigt und daher Stimmfreigabe beschlossen
hatte, stimmten rund zwei Drittel der Anhängerschaft Ja. Die höchste Zustimmung
erreichte die Vorlage mit einem Ja-Anteil von 86 Prozent bei den Sympathisantinnen
und Sympathisanten der CVP. Bei der FDP und der SVP sprachen sich je rund drei
Viertel der Anhängerinnen und Anhänger für das NDG aus, womit das Gesetz mit 65.5
Prozent insgesamt fast eine Zweidrittelmehrheit in der Stimmbevölkerung erreichte.
Jüngere sprachen sich häufiger gegen das Gesetz aus als Ältere. Bei den Unter-40-
Jährigen erzielte die Vorlage keine Ja-Mehrheit, wohingegen die Über-70-Jährigen zu
fast 80 Prozent zustimmten. Unabhängig vom Alter stimmten auch internetaffine
Personen eher Nein als solche, die das Internet weniger nutzen. In Zusammenhang mit
dem Stimmentscheid standen ausserdem das Vertrauen in die Regierung und die
Haltung zur Armee, wobei ein höheres Regierungsvertrauen und eine positivere Haltung
zur Armee mit einer wahrscheinlicheren Zustimmung zum NDG einhergingen. Des
Weiteren stimmten jene, denen der Entscheid leicht gefallen war, häufiger Ja als jene,
die sich mit dem Stimmentscheid schwer taten. Dies deuteten die Autoren
dahingehend, dass einerseits die Befürworterinnen und Befürworter von ihrer Sache
überzeugter waren und weniger zweifelten als die Gegnerinnen und Gegner und/oder
dass sich andererseits die Unentschlossenen im Zweifelsfall eher für den Status quo
entschieden als für das neue Gesetz.
Das dominierende Motiv für die Zustimmung zum NDG war der Bezug auf die aktuelle
Sicherheitslage, in der es das NDG brauche. 80 Prozent der Ja-Stimmenden
begründeten ihren Stimmentscheid damit. Andere Motive, etwa dass man als
unbescholtener Bürger oder unbescholtene Bürgerin vom NDG nichts zu befürchten
habe, wurden demgegenüber nur selten genannt. Für die Nein-Stimmenden gab primär
der starke Eingriff in die Grundrechte den Ausschlag, der von über der Hälfte der Nein-
Stimmenden als Motiv angegeben wurde. Am zweitmeisten genannt wurde als Motiv für
ein Nein die Wahrnehmung, dass das Gesetz ineffektiv oder unnötig sei, weil es keine
Terroranschläge verhindere. Explizit Bezug auf einen neuen Fichenskandal oder einen
Überwachungsstaat nahmen unterdessen nur wenige und 9 Prozent der Nein-
Stimmenden konnten ihren Entscheid nicht begründen (gegenüber 4% der Ja-
Stimmenden).
Sehr grossen Anklang in der Stimmbevölkerung fand das Argument, dass die Schweiz für
den Kampf gegen den Terrorismus einen starken Nachrichtendienst brauche. Während
die Ja-Stimmenden diesem Argument fast einhellig beipflichteten, zeigte sich auch eine
Mehrheit der Nein-Stimmenden damit einverstanden. Die Ja-Stimmenden fanden indes
grossmehrheitlich auch, dass man für die Sicherheit gewisse Einschränkungen der
persönlichen Freiheit in Kauf nehmen müsse, was die Nein-Stimmenden mehrheitlich
ablehnten. Eine knappe Mehrheit aller Stimmenden – damit auch fast die Hälfte der Ja-
Stimmenden – hielt zudem nach einer Annahme des NDG Massenüberwachungen ohne
klare Verdachtsmomente für möglich. Die noch grössere Resonanz erzeugte bei den
Nein-Stimmenden aber das Argument, dass die Schweiz bereits über die nötigen
rechtlichen Mittel zur Terrorismusbekämpfung verfüge.
Die Zustimmung zum NDG sei somit vor allem ein Entscheid für mehr Sicherheit
gewesen, für die man nötigenfalls auch Einschränkungen der persönlichen Freiheit
hinzunehmen bereit sei, bilanzierten die Autoren. 2

Datenschutz und Statistik

Um den Informationsschutz des Bundes zu verbessern, hatte der Bundesrat bereits
2010 das VBS beauftragt, im Rahmen einer interdepartementalen Arbeitsgruppe mit
einem Bundesgesetz für die Informationssicherheit (ISG) eine einheitliche, formell-
gesetzliche Grundlage für die Steuerung und die Organisation der
Informationssicherheit bei den Bundesbehörden auszuarbeiten. Im Nachgang an die
Datendiebstähle im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hatte der Bundesrat 2012 den
Auftrag um eine Gefahrenanalyse und Vorschläge für Sofortmassnahmen ergänzt. Das
VBS ortete in seinem Zwischenbericht Handlungsbedarf in den Bereichen Führung,
Organisation, Technik und Personal, insbesondere bei den Führungskräften. 
Im Frühjahr 2014 führte das VBS eine Vernehmlassung zum
Informationssicherheitsgesetz durch. Der Entwurf enthielt Massnahmen im Bereich der
Informationsklassifizierung, des Schutzes von Informations- und
Kommunikationstechnologien, der Personensicherheitsprüfungen, der Unterstützung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.03.2014
NADJA ACKERMANN
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kritischer Infrastrukturen und des Betriebssicherheitsverfahrens. Konkret sollten
Minimalstandards im Umgang mit digitalen Technologien geschaffen, durch geregelte
Zuständigkeiten das Risikomanagement verbessert und weniger, dafür zielgerichtete
Personenprüfungen durchgeführt werden. Da das Gesetz keine Detailbestimmungen
enthielt und damit nicht direkt umsetzbar wäre, müssten die Bundesbehörden jeweils
Ausführungsbestimmungen erlassen. Aus den im November vorgelegenen
Stellungnahmen ging hervor, dass eine Mehrheit der Vernehmlasser die Schaffung eines
Informationssicherheitsgesetzes grundsätzlich begrüsste. Einzig die SVP stellte sich
gegen die Vorlage, die aus ihrer Sicht nur bürokratischen Mehraufwand brächte.
Voraussichtlich wird der überarbeitete Gesetzesentwurf im Sommer 2015 dem
Parlament vorgelegt werden. 3

Innere Sicherheit

Im Juni legte der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf für eine Revision des
Staatsschutzgesetzes (Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren
Sicherheit) vor. Die darin vorgesehenen zusätzlichen Mittel der
Informationsbeschaffung begründete er auch mit der in den letzten Jahren erhöhten
Wahrscheinlichkeit, dass auch die Schweiz Ziel von „islamistisch motivierten
Terroranschlägen“ werden könnte. Die in der Vernehmlassung am meisten umstrittenen
Änderungen, die präventive Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, das
Abhören und Beobachten von Privaträumen sowie das Durchsuchen von
Computersystemen bei Verdacht auf Terrorismus, internationalen Waffenhandel oder
Spionage, wurden beibehalten. Die Anordnung dieser aussergewöhnlichen Massnahmen
erfordert eine doppelte, richterliche und politische Kontrolle, welche durch das
Bundesverwaltungsgericht einerseits und die Vorsteher von EJPD und VBS andererseits
ausgeübt wird. Der Justizminister soll zudem die Kompetenz erhalten, Tätigkeiten zu
verbieten, die terroristische oder gewalttätige Aktivitäten fördern oder die innere oder
äussere Sicherheit des Staates gefährden. Der Bundesrat möchte zudem die in den
letzten Jahren mehr als einmal umstrittene Tätigkeit von Informanten des
Inlandnachrichtendienstes beim Bundesamt für Polizei (DAP, Dienst für Analyse und
Prävention) auf eine sicherere rechtliche Basis stellen. Dazu gehören einerseits
Vorschriften über die Entschädigung dieser Agenten, andererseits aber auch
Massnahmen zu ihrem Schutz vor Repressalien durch die Ausstattung mit einer
Tarnidentität. In ersten Reaktionen sprachen sich die Linke und die SVP gegen, die CVP
und die FDP für die vorgeschlagenen Massnahmen aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2007
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Mit Verweis auf begangene Terroranschläge in Europa forderte die SVP mit einer
Fraktionsmotion (Mo. 20.4347) und einer Motion des Ständerats Marco Chiesa (svp, TI;
Mo. 20.4367), dass in die Schweiz migrierte Personen oder Asylbewerbende bis zur
abschliessenden Beurteilung ihres Gefährdungspotentials in geschlossenen Zentren
unterzubringen seien, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Dies sollte gemäss den
identisch lautenden Motionen für Personen anwendbar werden, deren Identität nicht
vollständig geklärt werden kann, sowie für alle Personen, die aus einem Gebiet «mit
starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremistischen Gruppierungen oder
radikalen Strömungen» stammen oder sich in einem solchen Gebiet aufgehalten haben.

In seiner ablehnenden Stellungnahme führte der Bundesrat aus, dass die Abklärung
einer möglichen Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit bereits beim Eintritt
in ein Bundesasylzentrum erfolge; dort würden sogleich Identitätsabklärungen vor- und
Fingerabdrücke abgenommen, um nach bestehenden Einträgen in der Eurodac-
Datenbank für Asylangelegenheiten und in Fahndungsdatenbanken wie dem Schengener
Informationssystem (SIS) zu suchen. Gesuchstellende aus Risikogebieten müssten sich
zudem einer Befragung zu ihren politischen Überzeugungen unterziehen. Eine separate
Unterbringung in geschlossenen Zentren für alle Asylsuchenden aus Risikogebieten
erachtete der Bundesrat zum einen als logistisch nicht möglich, da dies eine sehr
grosse Anzahl von Personen betreffen würde, und zum anderen auch als
unverhältnismässig, da Personen aus Risikogebieten gerade von den genannten
radikalen Gruppierungen geflohen seien. Ebenso sahen dies wohl auch die Mehrheiten

MOTION
DATUM: 15.03.2021
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der Räte, die die beiden Motionen in der Frühjahrssession 2021 ablehnten. Abgesehen
von SVP-Vertretenden wurde die Motion der SVP-Fraktion im Nationalrat mit 139 zu 53
Stimmen (0 Enthaltungen) von allen Fraktionen geschlossen abgelehnt. Der Ständerat
fasste seine Ablehnung mit 6 zu 33 Stimmen (2 Enthaltungen). Die Beschlüsse wurden
im Rahmen einer von der SVP-Fraktion verlangten ausserordentlichen Session gefasst,
in der neben den genannten Motionen lediglich noch zwei weitere, ebenfalls identisch
lautende Motionen aus der Feder der SVP traktandiert worden waren. Letztere
forderten, Flüchtlingsgruppen aus oben genannten Gebieten kein Asyl zu gewähren (Mo.
20.4346 und Mo. 20.4368). 5

1) BBl, 2017, S. 371 ff.; TZ, 23.8.16; SGL, 29.8.16; BaZ, 1.9.16; APZ, 7.9.16; SN, 9.9.16; SGT, 14.9.16; SZ, 22.9.16; NZZ, TA, 24.9.16;
AZ, BZ, BaZ, Blick, CdT, LMD, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 26.9.16; LMD, 27.9.16
2) Milic, Thomas und Daniel Kübler (2016). VOTO-Studie zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. September 2016
3) NZZ, 27.3.14. 
4) BBl, 2007, S. 5037 ff.; NZZ, 5.4.07; Presse vom 16.6.07; NZZ, 18.7.07 (Kritik der Rechtsprofessoren Helen Keller und
Wolfgang Wohlers)
5) AB NR, 2021, S. 460 f.; AB SR, 2021, S. 293 ff.
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